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Überblick über die Hauptweizenherkünfte

E i g e n s c h a f t e n
Art Klebergehalt Kornfarbe Härtegrad

Deutscher Weizen sehr gut, Weißgelb, weich bis
(E-A-B-C-K-Weizen3) gut bis Rotgelb, mittelhart

genügend, Braun
schwankend

Can. Western Red kleberreich, Rot hart
Spring-Weizen sehr gut

La-Plata-Weizen kleberreich Rot spröde
(Argentinien)

Australweizen kleberarm Weißgelb weich bis
bis mittelhart
kleberreich,
schwankend

Russischer Weizen ziemlich Rot mittelhart,
(Ulka) kleberreich teils hart

Französischer gut bis Weißgelb weich bis
Weizen mittel mittelhart

3 Es gibt folgende Weizenklassifizierungen: 
E = Eliteweizen, A = Qualitätsweizen, B = Brotweizen, C = Futterweizen, K = Keksweizen.
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• Als „Eliteweizen“ wird die 
E-Gruppe mit sehr hohen „inne-
ren Werten“ bezeichnet, die für
die meisten unserer typischen
Brot- und Gebäckzutaten fast
„zu hoch“ sind. Sie können aber
zum gezielten Ausgleich von
Backschwächen anderer Sorten
genutzt werden. Zudem wird ein
Großteil dieser Sorten in Länder
exportiert, die für ihre spezifi-
schen Produkte gerade solche
hohen Werte benötigen.

• Als A-Gruppe wird „Qualitäts-
weizen“ bezeichnet, der über
hohe Protein- und Sedimenta-
tionswerte verfügt. Die Bezeich-
nung „A“ stammt historisch 
von dem Begriff „Aufmischwei-
zen“, der mit hohen Eiweißqua-

litäten Defizite anderer Sorten
ausgleichen kann.

• Die B-Gruppe umfasst diejeni-
gen Sorten, die als „Brotweizen“
für die Gebäckherstellung im All-
gemeinen gut geeignet sind: Hier
liegen die Werte im mittleren
Bereich, der den Anforderungen
der Backpraxis entspricht.

• In die C-Gruppe werden die
„Sonstigen Weizen“ eingeord-
net, die – von Ausnahmen abge-
sehen – hauptsächlich als Futter-
weizen verwendet werden. Sie
haben zumeist relativ niedrige
Protein- und „Sedi“-Werte, die
kein gutes Backverhalten erwar-
ten lassen – aber ein hohes
Ertragspotenzial.

Schale

Sie schützt das Getreidekorn vor äußeren Einflüssen und gibt ihm Stabi-
lität. Sie besteht aus der Fruchtschale, die mit ihren Längs-, Quer- und
Schlauchzellen die holzige unverdauliche Oberschicht des Korns bildet,
und der Samenschale, die als dunkelbraune Farbstoffschicht erscheint
und mit der durchsichtigen Membran verbunden ist. Das Bärtchen wird
durch faserförmige Fortsetzung der holzigen Fruchtschale gebildet. Vor
der Vermahlung werden Teile der holzigen Fruchtschale und das Bärtchen
gemeinsam mit dem Keimling entfernt. In Vollkornmahlerzeugnissen blei-
ben sie jedoch erhalten. Die unverdaulichen Schalenteilchen wirken in der
Ernährung des Menschen als Ballaststoffe.

Aleuronschicht

Das ist die nährstoffreiche äußere Schicht des Mehlkörpers. Die waben-
förmigen Zellen enthalten das sehr quellfähige Reserveeiweiß Aleuron 
(ca. 30 % der Wabenschicht), Lipide (Fettstoffe, 7 %), Mineralstoffe (6 %)
und reichlich Vitamine. Aleuron hat eine etwas höhere biologische Wer-
tigkeit als die kleberbildenden Eiweiße.
Die Aleuronschicht wird jedoch bei der Mehlgewinnung zusammen 
mit den Schalenteilchen in die Kleie abgesondert. Der Farbton dunkler 
Mehle beruht auf Anteilen aus der Aleuronschicht.

S_033_102_Rohstoffkunde.qxd  08.05.2009  13:17 Uhr  Seite 37



SAUERTEIGFÜHRUNGSARTEN124

Weinheimer Qualitätssauerteigführung
Ebenso wie die Detmolder Einstufenführung ist auch die Weinheimer
Qualitätssauerteigführung aus dem weiten Spektrum der Grundsauer-
teigführungen entstanden. Die Weinheimer Qualitätssauerteigführung
ist eine weitere Form einer Grundsauerführung, die sich in der Tempera-
turführung, in der größeren Stehtoleranz sowie im Geschmackscharak-
ter der daraus hergestellten Brote von der Detmolder Einstufenführung
unterscheidet.

Im Gegensatz zur Detmolder Einstufenführung, die mit verschiedenen
Temperaturen geführt werden kann, wird bei der Weinheimer Qualitäts-
sauerteigführung mit nur einer Sauerteigtemperatur von 28 °C gearbei-
tet, die während der Stehzeit des Sauerteigs von mindestens 15 Stun-
den auf 23° C abfallen kann. Der reife Sauerteig steht für einen Zeitraum
bis zu 40 Stunden für die Weiterverarbeitung zum Brotteig zur Verfü-
gung.

Diese Temperaturführung hat sich in der Praxis bewährt, da sie die Tem-
peraturabsenkung des Sauerteigs auf die umgebende Raumtemperatur
berücksichtigt. Dabei ergibt sich zudem eine ausgewogene, weniger
säuerliche Geschmacksausbildung des daraus hergestellten Brots.

Ursprünglich wurden 2 % Anstellgut, bezogen auf die zu versäuernde
Roggenmehlmenge, empfohlen. Auf Grund der enzymschwachen Rog-
genmahlerzeugnisse der letzten Jahre konnte man die Anstellgutmenge
auf 5 % erhöhen.

Die zu versäuernde Roggenmehlmenge wird in Abhängigkeit vom Mehl-
mischungsverhältnis im Brotteig bestimmt.

Beispiele:

Roggenmischbrot 70/30
38 % von 7 kg Roggenmehl sind zu versäuern. Entsprechend sind bei 10 kg
Gesamtmehl 2,660 kg Roggenmehl für den Sauerteig zu verwenden.
Dem Sauerteig sind 133 g (5 %) Anstellgut zuzusetzen.

Weizenmischbrot 60/40
50 % von 4 kg Roggenmehl sind zu versäuern. Entsprechend sind bei 10 kg
Gesamtmehl 2 kg Roggenmehl für den Sauerteig zu verwenden. Dem
Sauerteig sind 100 g (5 %) Anstellgut zuzusetzen.

Verbesserungen der Roggenmehlqualitäten in den vergangenen Jahren,
bedingt durch trockenes Klima und veränderte Mühlentechnik, führten
im Allgemeinen zu einer Erhöhung der Wasseraufnahme der Roggen-
mehle bis zu 10 Teilen. Gleichfalls erfordert die Herstellung von Sauer-
teigen mit Sauerteiganlagen höhere Teigausbeuten.
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Um den neuen Anforderungen an eine moderne Sauerteigführung
gerecht zu werden, kann bei der Weinheimer Qualitätssauerteigführung
problemlos auch mit höheren als der ursprünglich empfohlenen Teig-
ausbeute von TA 180 gearbeitet werden.

Weinheimer Qualitätssauerteigführung

Sauerteigherstellung bei TA 180 (berechnet auf 100 kg Gesamtmehl)
Mischungs- zu ver- Anstellgut- Mehl- Wasser- Teig- Steh- Gesamt-
verhältnis säuerndes menge zugabe zugabe temp. zeit gewicht

Roggen-
mehl 1150 (% v. Sauer-

(% vom teigmehl)2

RM WM ges. RM)

kg/% kg/% kg % kg % kg l °C Std. kg

100 – 30,0 30 1,50 5 30,0 24,00 28 15 55,50
90 10 29,7 33 1,49 5 29,7 23,76 28 15 54,95
80 20 28,0 35 1,40 5 28,0 22,40 28 15 51,80
70 30 26,6 38 1,33 5 26,6 21,28 28 15 49,21
60 40 25,2 42 1,26 5 25,2 20,16 28 15 46,62
50 50 22,5 45 1,13 5 22,5 18,00 28 15 41,63
40 60 20,0 50 1,00 5 20,0 16,00 28 15 37,00
30 70 15,6 52 0,78 5 15,6 12,48 28 15 28,86
20 80 12,8 64 0,64 5 12,8 10,24 28 15 23,68
10 90 10,0 100 0,50 5 10,0 8,00 28 15 18,50

2 Das Anstellgut wird vom reifen Sauerteig wieder abgenommen und nicht weiter ver-
rechnet.

Brotteigherstellung

(berechnet auf 100 kg Gesamtmehl) 
Mischungs- Sauer- Mehl- Wasser- TA Hefe- Salz- Gesamt-
verhältnis teig- zugabe zugabe zugabe zugabe gewicht

zugabe

RM WM RM WM

kg/% kg/% kg kg kg l kg /% kg /% kg

100 – 54,00 70,0 – 48,00 172 1,0 2,0 175,0
90 10 53,46 60,3 20,0 48,24 172 1,0 2,0 175,0
80 20 50,40 52,0 20,0 47,60 170 1,2 2,0 173,2
70 30 47,88 43,4 30,0 48,72 170 1,5 2,0 173,5
60 40 45,36 34,8 40,0 47,84 168 2,0 2,0 172,0
50 50 40,50 27,5 50,0 50,00 168 2,0 2,0 172,0
40 60 36,00 20,0 60,0 50,00 166 2,0 2,0 170,0
30 70 28,08 14,4 70,0 51,52 164 2,0 2,0 168,0
20 80 23,04 7,2 80,0 51,76 162 2,0 2,0 166,0
10 90 18,00 – 90,0 52,00 160 2,0 2,0 164,0
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Wann darf Zwieback
als Nährzwieback
verkauft werden?

Was versteht man
nach den DLG-
Bestimmungen
unter Spezialbroten?

Welche Anforderungen
werden an Spezialbrote
mit verändertem
Nährwert gestellt?

Wenn auf 100 kg Getreidemahlerzeug-
nisse und/oder Stärke mind. 10 kg Butter
und 10 kg Eier oder 3,5 kg Eigelb verarbei-
tet werden und als Zuguss nur Milch ver-
wendet wird.

Es sind Brote, die zwar von Mahlerzeug-
nissen des Roggens oder Weizens herge-
stellt werden, sich vom gewöhnlichen
Brot jedoch unterscheiden durch
1. Zugabe von besonderen Getreidearten,

z. B. Dreikorn-, Vierkorn-, Fünfkornbrot;
2. besonders bearbeitete Mahlerzeug-

nisse, z.B. Steinmetzbrot, Schlüterbrot;
3. Zugaben pflanzlichen Ursprungs, z. B.

Weizenkeim-, Kleie-, Leinsamen-, Se-
sam-, Gewürzbrot;

4. Zugaben tierischen Ursprungs, z. B.
Milch-, Butter-, Sauermilch-, Butter-
milch-, Joghurt-, Quarkbrot;

5. besondere Teigführung, z. B. Simons-
brot, Loosbrot;

6. besondere Backverfahren, z. B. Holz-
ofen-, Steinofen-, Dampfkammer-, Gers-
ter-, Trockenflachbrot (Knäcke), Pumper-
nickel;

7. veränderte Nährwerte, z. B. eiweißange-
reichertes Brot, kohlenhydratverminder-
tes Brot, brennwertvermindertes Brot.

Außerdem gehören dazu:
Diätetische Brote, welche der Diätverord-
nung entsprechen, z. B. eiweißarmes Brot,
glutenfreies (gliadinfreies) Brot, natrium-
armes Brot, Diabetikerbrot.
Vitaminisierte Brote, welche der Verord-
nung über vitaminisierte Lebensmittel ent-
sprechen.

Bei eiweißangereichertem Brot beträgt
der Eiweißgehalt mindestens 20 % in der
Trockenmasse (Stickstoffgehalt mal 5,8).

Kohlenhydratvermindertes Brot weist

Die Bezeichnung „Spezialbrot“ sollte nur verwendet werden, wenn min-
destens eine der vorgenannten Eigenschaften erfüllt ist.
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Was versteht man
unter Diabetiker-
backwaren, und
welche gesetzlichen
Bestimmungen sind bei
der Herstellung
zu beachten?

Was enthält der
Vertrag zwischen der
Bundesrepublik
Deutschland und der
Schweizerischen
Eidgenossenschaft
über den Schutz von
Herkunftsangaben und
über geographische
Bezeichnungen,
der am 7. 3. 1967
(Bundesgesetzblatt II
Seite 139)
unterzeichnet wurde?

Was bezeichnet man
als Aromen?

mindestens 30 % weniger Kohlenhydrate
auf als vergleichbare Brote.

Brennwertvermindertes Brot entspricht
nach der Nährwertkennzeichnungs-Ver-
ordnung einem Diabetiker-Brot (siehe
DiätVO) und darf maximal einen Brenn-
wert von 840 kJ/100 g Brot (200 kcal/100 g
Brot) aufweisen.

Die einschlägigen Bestimmungen der Ver-
ordnung über diätetische Lebensmittel,
letztmals geändert am 24. 6. 1994, erlau-
ben als Diätbrote: kochsalz- und natrium-
armes oder streng kochsalz- und natrium-
armes, glutenfreies Diabetikerbrot. Diabe-
tikerbrot ist brennwertvermindertes Brot.

Die Bezeichnungen „Schweizerische Eid-
genossenschaft“, „Schweiz“ und „Eidge-
nossenschaft“ und die Namen der schwei-
zerischen Kantone sind im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland ausschließ-
lich schweizerischen Erzeugnissen oder
Waren vorbehalten.
Die Bestimmungen sind auch dann anzu-
wenden, wenn diese Namen oder Bezeich-
nungen in Übersetzungen oder mit einem
Hinweis auf die tatsächliche Herkunft oder
mit Zusätzen wie „Art“, „Typ“, „Fasson“,
„Nachahmung“ oder dgl. benutzt werden.
Aus dem Text dieses Vertrags ergibt sich,
dass alle Brotbezeichnungen, die in
irgendeiner Weise den Begriff „Schweiz“
oder „Eidgenossenschaft“ oder den
Namen eines schweizerischen Kantons
tragen, in der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht verwendet werden dürfen.

Aromen sind konzentrierte Zubereitungen
von Geruchsstoffen oder Geschmacksstof-
fen, die dazu bestimmt sind, Lebensmit-
teln einen besonderen Geruch oder 
Geschmack zu verleihen (ausgenommen  
einen nur süßen, salzigen oder sauren
Geschmack). Sie können flüssig, pasten-
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